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	ZS-Region:

	     


	Gemeinde:
	     


	Gemeinde-Nr.:
	     


	Gesuchsdatum der Gemeinde:
	     


	Schutzbaunummer BABS
	Anlagetyp
	Adresse
	*Datum Mängelbehebung
	Betrag

	1213-25252
	KP II / BSA II
	Ort, Strasse
	12.12.2025
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Beantragter Pauschalbeitrag der Gemeinde
	CHF      

	Bestätigung:
Der Eigentümer der Schutzanlage bestätigt, dass der periodische Unterhalt für diese Schutzanlagen gemäss den einschlägigen Technischen Weisungen für den Unterhalt von Schutzanlagen des Zivilschutzes durchgeführt worden ist.
Die festgestellten Mängel aus der periodischen Anlagekontrolle PAK wurden innert den vorgegebenen Fristen (*Datum Mängelbehebung) behoben. 
|_|   ja
|_|   nein / teilweise
Datum, Stempel und Unterschrift:






	Kanton:

CHF           
	     

	


	Gesuchsdatum des Kantons:
	     
	Gültig für ein Jahr:      

	Die für den Zivilschutz zuständige Stelle des Kantons bestätigt, dass sie die periodische Anlagekontrolle PAK gemäss den Weisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz BABS über die periodische Schutzbautenkontrolle (PSBK) vom 7. Mai 2025 durchgeführt wurde. 
Die Bedingungen und Auflagen für die Auszahlung des Pauschalbeitrages gemäss Art. 99 und Art. 101 ZSV sind erfüllt und die festgestellten Mängel innert den vorgegebenen Fristen behoben worden.
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|   ja
|_|   nein / teilweise

	Bei nein oder teilweise: Ist zu begründen weshalb der Pauschalbeitrag nicht ausbezahlt wird.

	Schutzanlage:
	Begründung:

	
	

	
	

	
	

	Die kantonale Stelle beantragt beim BABS den Pauschalbeitrag für den Unterhalt der oben aufgeführten Schutzanlagen 
|_| ganz zu genehmigen 
|_| teilweise zu genehmigen
|_| nicht zu genehmigen


	Zu genehmigender Betrag:
	CHF      

	Stempel und Unterschrift:







	

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) 

	Die von den zuständigen Stellen des Kantons eingereichten Pauschalbeitragsgesuche wurden vom BABS geprüft und werden
|_| ganz genehmigt 
|_| teilweise genehmigt.
|_| nicht genehmigt


	Bei nicht oder teilweise genehmigten Pauschalbeiträgen ist pro Anlage eine Begründung anzugeben.

	Schutzanlage:
	Begründung

	     
	     

	     
	     

	     
	     

	Vom BABS genehmigter Betrag für die Pauschalbeiträge
	CHF      

	Stempel und Unterschrift:



Voraussetzung für die Auszahlung des Pauschalbeitrages:
Ergibt die periodische Anlagekontrolle, dass die Schutzanlage bedingt betriebsbereit ist, so kann die Ausrichtung des Pauschalbeitrags bis zur Behebung der Mängel ausgesetzt werden. Die Mängelbehebung wird mittels Nachkontrolle überprüft. Das Protokoll der erfolgreichen Nachprüfung ist zusammen mit einem neuen Gesuch für die Ausrichtung von Pauschalbeiträgen an das BABS zur Kontrolle zu senden.

Das BABS kann die Auszahlung des Pauschalbeitrags verweigern, wenn:
a) der Kanton seinen Verpflichtungen nach Artikel 101 nicht nachkommt;
b) die Bedingungen und Auflagen zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Schutzanlagen nicht eingehalten werden; oder
c) die Schutzanlage in technischer oder personeller Hinsicht nicht entsprechend ihrer Funktion betrieben werden kann.


Rechtsmittelbelehrung:
Gegen den Entscheid über die Leistung des Pauschalbeitrags nach Artikel 91 Absatz 6 BZG kann innerhalb von 30 Tagen seit der Eröffnung des Entscheides beim Schweizerischen Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde hat die Rechtsbegehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift des Beschwerdeführers/der Beschwerdeführerin oder seines/ihres Vertreters zu enthalten. Die vorliegende Verfügung sowie die als Beweismittel angerufenen Dokumente sind beizulegen, soweit sie der Beschwerdeführer/die Beschwerdeführerin in Händen hat. 
Ausgabe Mai 2026
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ZS - Region:                 

Gemeinde:               

Gemeinde - Nr.:               

Gesuchsdatum der Gemeinde:               

Schutzbau- nummer BABS  Anlagetyp  Adresse  * Datum Män- gelbehebung  Betrag  

1213 - 25252  KP II / BSA II  Ort, Strasse  12.12.2025   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Beantragter Pauschalbeitrag der Gemeinde  CHF             

Bestätigung:   Der Eigentümer der Schutzanlage bestätigt, dass der periodische Unterhalt für diese Schutzanlagen gemäss den  einschlägigen Technischen Weisungen für den Unterhalt von Schutzanlagen des Zivilschutzes  durchgeführt worden  ist .   Die festgestellten Mängel  aus der  periodischen Anlagekontrolle PAK  wurden  innert den vorgegebenen Fristen  (*Da- tum Mängelbehebung)  beho ben.         ja       nein   / teilweise   Datum,  Stempel und Unterschrift:      

   

